
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 03 | 2018

Daten für die Monate  
9/2018 bis 11/2018

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 10.9.18, 10.10.18, 12.11.18
ESt, KSt = 10.9.18
GewSt, GrundSt = 15.11.18

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 13.9.18, 15.10.18, 15.11.18
ESt, KSt = 13.9.18
GewSt, GrundSt = 19.11.18

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 9/18 = 26.9.18
Fälligkeit Beiträge 10/18 = 29.10.18 
(bzw. 26.10.18 für Bundesländer, in denen der 
Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag ist)

Fälligkeit Beiträge 11/18 = 28.11.18

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

6/17 11/17 2/18 6/18
+ 1,5 % + 1,8 % + 1,2 % + 2,1 %

Für alle Steuerpflichtigen

Gesetzesvorhaben: Bundesregierung legt  
Familienentlastungsgesetz vor
| Im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung vereinbart, Familien zu entlas-
ten. Die Umsetzung soll nun durch das Familienentlastungsgesetz erfolgen. Vor-
gesehen sind insbesondere folgende Maßnahmen: |

Der Kinderfreibetrag soll ab 1.1.2019 
von derzeit 4.788 EUR (2.394 EUR je El-
ternteil) auf 4.980 EUR (2.490 EUR je 
Elternteil) und ab 1.1.2020 um weitere 
192 EUR auf 5.172 EUR (bzw. 2.586 EUR 
je Elternteil) erhöht werden.

Das Kindergeld soll ab Juli 2019 um  
10 EUR je Kind und Monat steigen. Dies 
bedeutet: jeweils 204 EUR für das erste 
und zweite Kind, 210 EUR für das dritte 
Kind sowie 235 EUR für jedes weitere 
Kind. 

Beachten Sie | Ab 1.1.2021 ist eine wei-
tere Erhöhung um 15 EUR je Kind und 
Monat vorgesehen. So wurde es zumin-
dest im Koalitionsvertrag vereinbart. 

Der steuerliche Grundfreibetrag, bis zu 
dessen Höhe keine Einkommensteuer 
gezahlt werden muss, soll ab 1.1.2019 
von 9.000 EUR auf 9.168 EUR steigen. 
Ab 1.1.2020 ist ein Anstieg um 240 EUR 
auf 9.408 EUR vorgesehen. 

Beachten Sie | Der Unterhaltshöchst-
betrag wird an die neuen Werte des 
Grundfreibetrags angepasst. 

Die kalte Progression soll eingedämmt 
werden. Hier geht es um den Effekt, 
dass manche Steuerzahler trotz Lohn-
erhöhung real nicht mehr Geld zur Ver-
fügung haben. Hintergrund ist die Be-
rechnung der Einkommensteuer mit-
tels Einkommensstufen. Um hier ge-
genzusteuern sollen (neben der Erhö-
hung des Grundfreibetrags) die Eck-
werte des Einkommensteuertarifs nach 
rechts verschoben werden: Für den Ver-
anlagungszeitraum 2019 um 1,84 % und 
für 2020 um 1,95  %. Die Prozentsätze 
entsprechen den voraussichtlichen In-
flationsraten der Jahre 2018 bzw. 2019.

Beachten Sie | Der im Koalitionsver-
trag vereinbarte schrittweise Abbau des 
Solidaritätszuschlags wurde im Gesetz-
entwurf der Bundesregierung (noch) 
nicht umgesetzt.

Quelle | Entwurf der Bundesregierung vom 
27.6.2018: Gesetz zur steuerlichen Entlastung 
der Familien sowie zur Anpassung weiterer 
steuerlicher Regelungen (Familienentlastungs-
gesetz); Die Bundesregierung vom 27.6.2018: 
„Bis zu zehn Milliarden EUR für Familien“
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Für Unternehmer

Details zur unangekündigten Kassen-Nachschau

| Bereits seit Anfang 2018 besteht für die Finanzbehörde die Möglichkeit einer 
unangekündigten Kassen-Nachschau. Dies ist ein eigenständiges Verfahren zur 
zeitnahen Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte, u. a. im Zusammenhang 
mit der ordnungsgemäßen Erfassung von Geschäftsvorfällen. Das Bundesfi-
nanzministerium hat nun die Grundsätze für eine Kassen-Nachschau näher erläu-
tert. Wichtige Punkte werden vorgestellt. |

Der Kassen-Nachschau unterliegen 
nicht nur elektronische oder compu-
tergestützte Kassensysteme oder Re-
gistrierkassen, sondern z. B. auch Ta-
xameter, Geldspielgeräte und offene 
Ladenkassen. Der Amtsträger kann 
(Ermessensentscheidung) zur Prüfung 
der ordnungsgemäßen Kassenauf-
zeichnungen einen sogenannten Kas-
sensturz verlangen. Denn die Kassen-
sturzfähigkeit (Soll-Ist-Abgleich) ist ein 
wesentliches Element der Nachprüf-
barkeit von Kassenaufzeichnungen.

Ein Durchsuchungsrecht besteht nicht, 
wobei das bloße Betreten und Besichti-
gen von Grundstücken und Räumen 
noch keine Durchsuchung ist. Die Kas-
sen-Nachschau kann auch außerhalb 
der Geschäftszeiten vorgenommen 
werden, wenn im Unternehmen noch 
oder schon gearbeitet wird.

MERKE | Gerade bargeldintensive 
Unternehmen (z. B. Gastronomiebe-
triebe) müssen damit rechnen, dass 
der Prüfer vor der Nachschau ver-
deckte Testkäufe durchführt und sich 
einen Überblick verschafft, wie die 
Kassenführung erfolgt. Denn: Eine 
Beobachtung der Kassen und ihrer 
Handhabung in öffentlich zugängli-
chen Geschäftsräumen ist zulässig, 
ohne dass sich der Amtsträger aus-
weist. Auch muss die Nachschau nicht 
am selben Tag wie die Kassenbeo b-
achtung erfolgen. 

Der Prüfer muss sich erst ausweisen, 
wenn er die nicht der Öffentlichkeit zu-
gänglichen Geschäftsräume betreten 
möchte, den Steuerpflichtigen auffor-
dert, das elektronische Aufzeichnungs-
system zugänglich zu machen oder 
weitere Unterlagen (z. B. die Verfah-
rensdokumentation) fordert. 

Beachten Sie | Ist der Steuerpflichtige 
oder sein gesetzlicher Vertreter (z. B. bei 
einer GmbH der Geschäftsführer) nicht 
anwesend, hat sich der Amtsträger ge-
genüber Dritten (z. B. Arbeitnehmern), 
die mit dem Kassensystem vertraut 
sind, auszuweisen und sie zur Mitwir-
kung aufzufordern. 

Der Amtsträger ist zu Dokumentations-
zwecken berechtigt, Unterlagen und Be-
lege zu scannen oder zu fotografieren. 

Bei Beanstandungen kann der Amtsträ-
ger ohne vorherige Prüfungsanordnung 
zur Außenprüfung übergehen. Dies ist 
dem Steuerpflichtigen schriftlich mit-
zuteilen.

Beachten Sie | Anlass zur Beanstan-
dung kann auch bestehen, wenn Doku-
mentationsunterlagen (z. B. Protokolle 
nachträglicher Programmänderungen) 
nicht vorgelegt werden können.

Quelle | BMF-Schreiben vom 29.5.2018, Az. IV 
A 4 - S 0316/13/10005 :054, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 201981

Für Arbeitgeber

Mindestlohn wird ab 2019 in zwei Schritten erhöht

| Derzeit liegt der gesetzliche Mindestlohn bei 8,84 EUR brutto je Zeitstunde. Die 
Mindestlohnkommission hat nun eine Erhöhung auf 9,19 EUR zum 1.1.2019 und auf 
9,35 EUR zum 1.1.2020 empfohlen. Die Bundesregierung muss die Erhöhung noch 
per Rechtsverordnung umsetzen, was aber wohl reine Formsache sein dürfte. |

Hintergrund: Alle 2 Jahre berät die 
Mindest lohnkommission über Anpas-
sungen bei der Höhe des Mindestlohns. 
Dabei orientiert sie sich an der Tarifent-
wicklung.

Quelle | Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales vom 26.6.2018: „Mindestlohn steigt 
auf 9,19 EUR im Jahr 2019 und 9,35 EUR im 
Jahr 2020“; Die Bundesregierung vom 
26.6.2018: „Mindestlohn steigt stufenweise“

Für alle Steuerpflichtigen

Spekulationssteuer  
auf Arbeitszimmer  
bei Verkauf des selbst-
genutzten Eigenheims?
| Nach einer Entscheidung des Finanz-
gerichts Köln ist der Gewinn aus dem 
Verkauf von selbstgenutztem Wohnei-
gentum auch dann in vollem Umfang 
steuerfrei, wenn zuvor Werbungskosten 
für ein häusliches Arbeitszimmer ab-
gesetzt wurden und der Zeitraum zwi-
schen Anschaffung und Veräußerung 
nicht mehr als 10 Jahre beträgt. |

Hintergrund: Private Grundstücksver-
käufe innerhalb der 10-jährigen Speku-
lationsfrist sind nicht zu versteuern, 
wenn die Grundstücke im Zeitraum 
zwischen Anschaffung und Verkauf 
ausschließlich zu eigenen Wohnzwe-
cken oder im Jahr der Veräußerung 
und in den beiden vorangegangenen 
Jahren zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzt wurden.

◼◼ Sachverhalt

Eheleute hatten eine selbst bewohnte 
Eigentumswohnung innerhalb der 
Spekulationsfrist verkauft. In den Vor-
jahren hatten sie den Werbungskos-
tenabzug für ein häusliches Arbeits-
zimmer i. H. von 1.250 EUR erfolgreich 
geltend gemacht. Den auf das Arbeits-
zimmer entfallenden Verkaufsgewinn 
von 35.575 EUR unterwarf das Finanz-
amt der Besteuerung, weil insoweit 
keine eigene Wohnnutzung vorliege. 

Das Finanzgericht Köln hat dieser 
Sichtweise mit folgender Begründung 
eine Absage erteilt: Ein Arbeitszimmer 
ist in den privaten Wohnbereich inte-
griert und stellt kein selbstständiges 
Wirtschaftsgut dar. Auch steht eine Be-
steuerung im Wertungswiderspruch 
zum generellen Abzugsverbot von Kos-
ten für häusliche Arbeitszimmer.

Beachten Sie | Die Finanzverwaltung 
und weite Teile der Literatur gehen dem-
gegenüber davon aus, dass ein Ver-
kaufsgewinn insoweit der Besteuerung 
unterliegt, als er auf ein häusliches Ar-
beitszimmer entfällt, da dieses nicht 
Wohnzwecken dient. Da die Revision be-
reits beim Bundesfinanzhof anhängig 
ist, wird dieser bald für Klarheit sorgen.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 20.3.2018, Az. 8 K 
1160/15, Rev. BFH Az. IX R 11/18, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 201550; BMF-Schreiben vom 
5.10.2000, Az. IV C 3 - S 2256 - 263/00, Rz. 21
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Für alle Steuerpflichtigen

Handwerkerleistungen: Baukostenzuschuss für 
öffentliche Mischwasserleitung nicht begünstigt

| Wird bei der Neuverlegung einer öffentlichen Mischwasserleitung als Teil des 
öffentlichen Sammelnetzes ein Baukostenzuschuss erhoben, ist dieser nicht als 
Handwerkerleistung begünstigt. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Ehegatten-Grundstück wurde an 
die öffentliche Kläranlage angeschlos-
sen. Für die Herstellung der erforderli-
chen Mischwasserleitung als Teil des 
öffentlichen Sammelnetzes erhob der 
Abwasserzweckverband einen Bau-
kostenzuschuss. Den darin enthalte-
nen (geschätzten) Lohnanteil machten 
die Eheleute als Handwerkerleistung 
geltend – jedoch zu Unrecht, wie der 
Bundesfinanzhof entschied. 

Begünstigt sind Leistungen, die in un-
mittelbarem räumlichen Zusammen-
hang zum Haushalt durchgeführt wer-
den und diesem dienen. Dies ist z. B. 
der Fall, wenn der Haushalt des Steuer-
pflichtigen an das öffentliche Versor-
gungsnetz angeschlossen wird. Dies hat 
der Bundesfinanzhof 2014 entschieden. 

Im Unterschied zum Hausanschluss 
kommt der Ausbau des allgemeinen 
Versorgungsnetzes aber nicht nur ein-
zelnen Grundstückseigentümern, son-
dern allen Nutzern des Versorgungs-
netzes zugute. Das Kriterium „in unmit-
telbarem räumlichen Zusammenhang 
zum Haushalt“ ist hier nicht erfüllt. 
Entscheidend ist allein, ob es sich um 
eine das öffentliche Sammelnetz be-
treffende Maßnahme handelt oder es 

um den eigentlichen Haus- oder Grund-
stücksanschluss und damit die Verbin-
dung des öffentlichen Verteilungs- oder 
Sammelnetzes mit der Grundstücksan-
lage geht.

PRAXISTIPP | Ob die Steuerermäßi-
gung für Erschließungsbeiträge und 
Straßenausbaubeiträge in Anspruch 
genommen werden kann, muss der 
Bundesfinanzhof noch entscheiden 
(Revision anhängig). Angesichts der 
neuen Argumentation dürften hier aber 
kaum Erfolgsaussichten bestehen.

Positiv: Entgegen der Auffassung der 
Finanzverwaltung hat der Bundesfi-
nanzhof in seiner aktuellen Entschei-
dung herausgestellt, dass begünstigte 
Handwerkerleistungen auch durch die 
öffentliche Hand erbracht werden 
können und es unerheblich ist, auf 
welcher Rechtsgrundlage die öffentli-
che Hand die Kosten für den Hausan-
schluss erhebt. 

Quelle | BFH-Urteil vom 21.2.2018, Az. VI R 
18/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 201752; 
BFH, PM Nr. 32 vom 13.6.2018; BFH-Urteil vom 
20.3.2014, Az. VI R 56/12; Rev. BFH Az. VI R 50/17 
zu Erschließungsbeiträgen und Straßenaus-
baubeiträgen; BMF-Schreiben vom 9.11.2016, 
Az. IV C 8 - S 2296 b/07/10003 :008, Rz. 22 zu 
Maßnahmen der öffentlichen Hand

Für Arbeitgeber

Kurzfristige Beschäftigung: Anteilige Verdienst-
grenze gekippt

| Eine sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung setzt u. a. voraus, dass 
sie auf maximal 3 Monate oder 70 Arbeitstage (ab 2019: 2 Monate/50 Arbeitstage) 
begrenzt ist und nicht berufsmäßig ausgeübt wird. Nach bisheriger Praxis war die 
Berufsmäßigkeit nicht zu prüfen, wenn das Arbeitsentgelt die (anteilige) Monats-
grenze von 450 EUR nicht überschreitet. Diese anteilige Verdienstgrenze hat das Bun-
dessozialgericht nun gekippt, sodass eine Umrechnung auf Tage nicht erfolgen muss. |

◼◼ Beispiel

Ein Schüler wird im August 2018 für  
10 Tage beschäftigt. Er erhält 200 EUR. 
Bisher wäre die Berufsmäßigkeit zu 
prüfen gewesen, da die anteilige Ver-
dienstgrenze bei 150 EUR (450 EUR/30 
Tage × 10 Beschäftigungstage) lag. 

Nach der neuen Rechtsprechung ist 
eine berufsmäßige Beschäftigung 
nicht zu prüfen, weil die Vergütung die 
Monatsgrenze von 450 EUR nicht 
überschreitet. 

Quelle | BSG-Urteil vom 5.12.2017, Az. B 12 R 
10/15 R, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 199038

Für GmbH-Gesellschafter

Darlehensausfall führt 
zu negativen Einkünften 
aus Kapitalvermögen

| Im Oktober 2017 hat der Bundes-
finanzhof entschieden, dass der end-
gültige Ausfall einer Kapitalforderung 
nach Einführung der Abgeltungsteuer 
zu einem steuerlich anzuerkennenden 
Verlust in der privaten Vermögenssphäre 
führt. Nun hat das Finanzgericht Müns-
ter nachgelegt: Auch ein Darlehensver-
lust eines Gesellschafters einer GmbH 
ist bei den Einkünften aus Kapitalver-
mögen zu berücksichtigen. |

Ausfall muss feststehen

Ein steuerbarer Verlust aufgrund eines 
Forderungsausfalls liegt laut Bundesfi-
nanzhof allerdings erst dann vor, wenn 
endgültig feststeht, dass (über bereits 
gezahlte Beträge hinaus) keine (weite-
ren) Rückzahlungen (mehr) erfolgen 
werden. Die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen des 
Schuldners reicht hierfür in der Regel 
nicht aus. 

Beachten Sie | Etwas anderes gilt, 
wenn die Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens mangels Masse abgelehnt wird 
oder aus anderen Gründen feststeht, 
dass keine Rückzahlung mehr zu er-
warten ist.

Darlehensausfall durch Verzicht

Ob auch der Forderungsverzicht einer 
Veräußerung gleichzustellen ist, hatte 
der Bundesfinanzhof ausdrücklich of-
fengelassen. Nach Ansicht des Finanz-
gerichts Münster ist dies der Fall. Im 
Streitfall ging es um den endgültigen 
Ausfall eines Darlehens, das der Gesell-
schafter seiner GmbH gewährt hatte. 
Das Finanzgericht sah auch hierin einen 
steuerlich verwertbaren Verlust. 

PRAXISTIPP | Da gegen die Entschei-
dung des Finanzgerichts die Revision 
anhängig ist, wird der Bundesfinanzhof 
also bald auch zu dieser Konstellation 
entscheiden. Die Chancen auf eine 
steuerzahlerfreundliche Entscheidung 
stehen gut.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 12.3.2018, Az. 
2 K 3127/15 E, Rev. BFH Az. IX R 9/18, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 201612; BFH-Urteil 
vom 24.10.2017, Az. VIII R 13/15
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Für GmbH-Geschäftsführer

Wertguthabenkonto: Gutschrift führt  
beim Fremd-Geschäftsführer nicht zu Arbeitslohn

| Gutschriften auf einem Wertguthabenkonto zur Finanzierung eines vorzeitigen 
Ruhestands sind grundsätzlich kein gegenwärtig zufließender Arbeitslohn. Sie sind 
deshalb erst in der Auszahlungsphase zu versteuern. Dies gilt auch für Fremd-
Geschäftsführer einer GmbH, so der Bundesfinanzhof. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall war der Geschäftsführer 
einer GmbH nicht an dieser beteiligt. 
Er schloss mit seiner Arbeitgeberin 
eine Wertguthabenvereinbarung. Da-
bei handelte es sich um eine Vereinba-
rung zur Finanzierung für den vorzei-
tigen Ruhestand des Geschäftsfüh-
rers. Er verzichtete auf die Auszah-
lung laufender Bezüge in Höhe von 
monatlich 6.000 EUR. Diese sollten 
ihm erst in der späteren Freistel-
lungsphase ausgezahlt werden. 

Die GmbH unterwarf die Zuführungen 
zu dem Wertguthaben des Geschäfts-
führers nicht dem Lohnsteuerabzug. 
Das Finanzamt war demgegenüber 
der Meinung, die Wertgutschriften 
führten zum Zufluss von Arbeitslohn 
beim Geschäftsführer und forderte die 
Lohnsteuer nach. Das Finanzgericht 
Köln und der Bundesfinanzhof folgten 
dieser Meinung jedoch nicht.

Die Zuführungen zu dem Wertgutha-
benkonto unterliegen insbesondere 
deshalb nicht dem Lohnsteuerabzug, 
weil der Geschäftsführer kein Recht 
hatte, eine Auszahlung der Gutschrif-
ten zu verlangen und auch in anderer 
Weise nicht über die Gutschriften verfü-
gen konnte. 

Zudem war die GmbH im Zeitpunkt der 
Gutschriften zu keinen Zahlungen an 
den Steuerpflichtigen aus dem Wertgut-
haben verpflichtet, sodass auch ein Zu-
fluss durch Schuldumschaffung (Nova-
tion) ausgeschlossen war.

Andere Sichtweise der  
Finanzverwaltung

Grundsätzlich ist zwar auch die Finanz-
verwaltung der Ansicht, dass die Gut-
schrift auf einem Zeitwertkonto nicht 
zum Zufluss von Arbeitslohn führt. 

Handelt es sich jedoch um Arbeitneh-
mer, die zugleich als Organ einer Kör-
perschaft bestellt sind (z. B. bei Ge-
schäftsführern einer GmbH), sollen der-
artige Vereinbarungen mit dem Aufga-
benbild des Organs einer Körperschaft 

nicht vereinbar sein. Hier soll bereits die 
Gutschrift auf dem Zeitwertkonto zum 
Zufluss von Arbeitslohn führen.

Hierauf reagierte der Bundesfinanzhof 
aktuell wie folgt: Ob die Vereinbarung 
eines Wertguthabenkontos mit dem 
Aufgabenbild des Organs unvereinbar 
ist, kann hier offenbleiben. Denn er-
langt der Steuerpflichtige – wie im 
Streitfall – keine wirtschaftliche Verfü-
gungsmacht über einen Vermögensvor-
teil, kann der Zufluss grundsätzlich 
auch nicht fingiert werden.

Gesellschafter-Geschäftsführer

Im aktuellen Streitfall ging es um einen 
Fremd-Geschäftsführer, der an der 
GmbH nicht beteiligt war. 

Zu einem (beherrschenden) Gesell-
schafter-Geschäftsführer hat der Bun-
desfinanzhof in 2015 entschieden, dass 
es mit seinem Aufgabenbild nicht verein-
bar ist, wenn er durch die Führung eines 
Arbeitszeitkontos auf seine unmittelbare 
Entlohnung zugunsten später zu vergü-
tender Freizeit verzichtet. Die Folge: Der 
Bundesfinanzhof ging hier von einer ver-
deckten Gewinnausschüttung aus, die 
beim Gesellschafter-Geschäftsführer zu 
Einnahmen aus Kapitalvermögen führt.

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
hat in 2017 zu einem Minderheitsgesell-
schafter-Geschäftsführer einer GmbH 
entschieden, dass zum Zeitpunkt von 
Wertgutschriften auf einem Zeitwert-
konto kein Zufluss von Arbeitslohn vor-
liegt. Da es im Streitfall um die Recht-
mäßigkeit eines Lohnsteuer-Haftungs-
bescheids ging, konnte die Frage offen-
bleiben, ob die jeweilige Gutschrift auf 
dem Zeitwertkonto eine verdeckte Ge-
winnausschüttung darstellt.

Quelle | BFH-Urteil vom 22.2.2018, Az. VI R 
17/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 201527; 
BFH, PM Nr. 30 vom 4.6.2018; BMF-Schreiben 
vom 17.6.2009, Az. IV C 5 - S 2332/07/0004; 
BFH-Urteil vom 11.11.2015, Az. I R 26/15; FG 
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 14.11.2017, Az. 
9 K 9235/15

Für Unternehmer

Kleinunternehmer-
regelung: Anwendung 
bei Gebrauchtwagen-
händlern

| Der Europäische Gerichtshof soll auf 
Vorlage des Bundesfinanzhofs klären, 
ob für die Anwendung der umsatzsteu-
erlichen Kleinunternehmerregelung in 
Fällen der Differenzbesteuerung auf 
den vollen Verkaufspreis oder die (we-
sentlich) geringere Handelsspanne ab-
zustellen ist. |

Hintergrund

Kleinunternehmer müssen keine Um-
satzsteuer in Rechnung stellen, wenn 
der Umsatz im laufenden Jahr vor-
aussichtlich maximal 50.000 EUR be-
trägt und im Vorjahr nicht mehr als 
17.500 EUR betragen hat. 

Die Differenzbesteuerung betrifft typi-
scherweise Waren, die ein Wiederver-
käufer von Nicht- oder Kleinunterneh-
mern und damit ohne Umsatzsteuer-
ausweis erworben hat. Die Umsatzbe-
steuerung ist auf die Marge, d. h. auf die 
Differenz zwischen dem Ein- und Ver-
kaufspreis, beschränkt. Die Differenz-
besteuerung ist insbesondere bedeut-
sam im Secondhandgeschäft, beim 
Gebrauchtwagenhandel und im Kunst- 
und Antiquitätengeschäft.

◼◼ Sachverhalt

In 2009 und 2010 betrugen die Umsätze 
eines Gebrauchtwagenhändlers (K) bei 
Berechnung nach Verkaufspreisen 
27.358 EUR und 25.115 EUR. Die Be-
messungsgrundlage ermittelte K aber 
nach der Differenz zwischen Verkaufs- 
und Einkaufspreis mit 17.328 EUR und 
17.470 EUR. K nahm deshalb an, dass 
er Kleinunternehmer sei und keine 
Umsatzsteuer schulde. Das Finanzamt 
folgte dem nicht und versagte die An-
wendung der Kleinunternehmerrege-
lung für das Jahr 2010. Denn der Ge-
samtumsatz habe in 2009 (gemessen 
an den vereinnahmten Entgelten) über 
der Grenze von 17.500 EUR gelegen.

Der Bundesfinanzhof hält eine Klärung 
durch den Europäischen Gerichtshof 
für erforderlich. Er neigt jedoch dazu, 
auf die Differenzbeträge abzustellen.

Quelle | BFH-Beschluss vom 7.2.2018, Az. XI 
R 7/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 201749



– 5 – Im August 2018

Für alle Steuerpflichtigen

Nachzahlungszinsen: Ist die Höhe verfassungswidrig?

| Innerhalb weniger Monate haben sich zwei Senate des Bundesfinanzhofs mit der 
Frage beschäftigt, ob der für Nachzahlungszinsen relevante Zinssatz von 0,5 % pro 
Monat (6 % pro Jahr) verfassungsgemäß ist. Für die Jahre bis 2013 hat der 3. Senat 
die Zinshöhe noch für verfassungsgemäß gehalten. In einem jetzt veröffentlichten 
Beschluss hat der 9. Senat jedoch erhebliche Zweifel bekundet, ob der Zinssatz ab 
dem Veranlagungszeitraum 2015 verfassungsgemäß ist. Die Vollziehung des Zinsbe-
scheids wurde in vollem Umfang ausgesetzt. |

Hintergrund: Die Verzinsung von Steu-
ernachforderungen und -erstattungen 
beginnt 15 Monate nach Ablauf des Jah-
res, in dem die Steuer entstanden ist. Sie 
endet mit Ablauf des Tages, an dem die 
Steuerfestsetzung wirksam wird.

In seinem Beschluss wies der 9. Senat 
des Bundesfinanzhofs insbesondere auf 
Folgendes hin: Jedenfalls für den Streit-
zeitraum (1.4.2015 bis 16.11.2017) ist 
das Niedrigzinsniveau struktureller und 
nachhaltiger Natur. 

Dass bei Kreditkartenkrediten für pri-
vate Haushalte Zinssätze von rund 14 % 
oder bei Girokontenüberziehungen 
Zinssätze von rund 9 % anfallen, steht 
der Annahme eines verfestigten Nied-
rigzinsniveaus dabei nicht entgegen. 
Diese Argumentation hatte der 3. Senat 
in seinem Urteil aus November 2017 an-
geführt. Für den 9. Senat handelt es sich 
hierbei um Sonderfaktoren, die nicht als 
Referenzwerte für ein realitätsgerechtes 
Leitbild geeignet sind.

Die realitätsferne Bemessung der Zins-
höhe wirkt in Zeiten eines strukturellen 
Niedrigzinsniveaus wie ein rechtsgrund-
loser Zuschlag auf die Steuerfestset-
zung, so der 9. Senat.

Wie geht es jetzt weiter? 

In 2009 hat das Bundesverfassungsge-
richt entschieden, dass die Verzinsung 

mit 6 % nicht das Übermaßverbot ver-
letzt. Der 9. Senat weist in seinem Be-
schluss allerdings darauf hin, dass es 
hier um die Festsetzung von Nachzah-
lungszinsen für die Zinszahlungszeit-
räume von 2003 bis 2006 ging, in denen 
kein strukturell verfestigtes Niedrig-
zinsniveau eingetreten war. 

Aktuell sind beim Bundesverfassungs-
gericht zwei Verfassungsbeschwerden 
anhängig, bei denen es um Verzinsungs-
zeiträume nach dem 31.12.2009 bzw. 
nach dem 31.12.2011 geht. Mit einer Ent-
scheidung ist noch in 2018 zu rechnen. 

PRAXISTIPP | Werden Nachzahlungs-
zinsen festgesetzt, sollten etwaige 
Zinsbescheide über einen Einspruch 
bis zu einer abschließenden Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts 
offengehalten werden. 

Für Verzinsungszeiträume ab dem 
1.4.2015 gewährt die Finanzverwaltung 
auf Antrag des Zinsschuldners Ausset-
zung der Vollziehung (AdV), wenn gegen 
eine vollziehbare Zinsfestsetzung Ein-
spruch eingelegt wurde. Für Verzin-
sungszeiträume vor dem 1.4.2015 gel-
ten hinsichtlich der AdV die allgemei-
nen Grundsätze.

Quelle | BFH, Beschluss vom 25.4.2018, Az. 
IX B 21/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 201148; 
BFH-Urteil vom 9.11.2017, Az. III R 10/16; an-
hängige Verfahren: BVerfG Az. 1 BvR 2237/14, 
BVerfG Az. 1 BvR 2422/17; BMF-Schreiben vom 
14.6.2018, Az. IV A 3 - S 0465/18/10005-01

Für Kapitalanleger

Automatischer Austausch 
über Finanzkonten: 
Staatenaustauschliste 
2018 veröffentlicht

| In 2014 haben zahlreiche Staaten 
den „Common Reporting Standard“ 
(CRS) unterschrieben. Auf Grundlage 
des CRS werden Informationen über 
Konten bzw. Vermögensanlagen zwi-
schen den an diesem Informationsaus-
tausch teilnehmenden Staaten und 
Gebieten automatisch ausgetauscht. 
Das Bundesfinanzministerium hat nun 
die Staatenaustauschliste 2018 bekannt 
gegeben. Enthalten sind die Staaten, mit 
denen der automatische Datenaus-
tausch zum 30.9.2018 erfolgt. |

Am 30.9.2017 ist der erste automatische 
Informationsaustausch über Finanzkon-
ten gestartet. Zu einer Auswertung der 
Daten kam es bislang aber noch nicht. 
Auf Anfrage der Abgeordneten Lisa Paus 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) antwortete 
der Parlamentarische Staatssekretär 
Dr. Michael Meister im Februar 2018: 
„Dem Bundeszentralamt für Steuern 
wurden bislang von 46 Staaten und Ge-
bieten Finanzkontendaten ... übersandt. 
Hiervon wurden bisher keine Daten an 
die jeweils zuständigen Landesfinanz-
behörden weitergeleitet.“ 

Und weiter: „Derzeit bereitet das Bun-
deszentralamt für Steuern die Zuord-
nung der Datensätze von deutschen 
Steuerbürgern im Ausland zu den zu-
ständigen Finanzämtern vor Ort vor. Eine 
Weiterleitung der Daten an die zuständi-
gen Landesfinanzbehörden kann erst 
erfolgen, wenn die technischen und da-
tenschutzrechtlichen Voraussetzungen 
für die Versendung und Annahme der 
Daten geschaffen wurden. Nach derzei-
tigem Stand sollen Daten spätestens ab 
2019 an die zuständigen Landesfinanz-
behörden übersandt werden.“

Weiterführende Informationen zum In-
formationsaustausch über Finanzkonten 
erhalten Sie sowohl auf der Webseite 
des Bundesfinanzministeriums (unter 
www.iww.de/s308) als auch auf der Web-
seite des Bundeszentralamts für Steu-
ern (unter www.iww.de/s1805).

Quelle | BMF-Schreiben vom 28.6.2018, Az. IV 
B 6 - S 1315/13/10021 :050, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 202101; Anfrage der Abgeordneten 
Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), BT-
Drs. 19/695, Nr. 53 und Nr. 54 vom 9.2.2018

Für alle Steuerpflichtigen

Rentenerhöhung zum 1.7.2018
| Zum 1.7.2018 sind die Renten in den alten Bundesländern um 3,22 % und in den 
neuen Bundesländern um 3,37 % gestiegen (BR-Drs. 140/18 (B) vom 8.6.2018). Ob 
sich dadurch eine Steuerpflicht ergibt, ist nicht pauschal zu beantworten und hängt 
von mehreren Faktoren ab (z. B. von der Rentenhöhe und dem Renteneintrittsalter). 
Ferner ist relevant, ob weitere steuerpflichtige Einkünfte bestehen. Weiterführende 
Informationen liefert u. a. die Broschüre „Steuertipps für Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen aufgrund einer Behinderung und für Menschen im Ruhestand“ (Stand 
02/2018) des Finanzministeriums Nordrhein-Westfalen, die unter www.iww.de/s505 
heruntergeladen werden kann. |
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Für alle Steuerpflichtigen

Zum Abzug von  
Aufwendungen bei einer 
Übungsleitertätigkeit

| Erzielt ein Sporttrainer steuerfreie 
Einnahmen unterhalb des Übungslei-
terfreibetrags, kann er die damit zu-
sammenhängenden Aufwendungen in-
soweit abziehen, als sie die Einnahmen 
übersteigen. Dies hat jüngst der Bun-
desfinanzhof entschieden. |

Hintergrund: Tätigkeiten, die im Rah-
men des Übungsleiterfreibetrags be-
günstigt sind, bleiben bis zu 2.400 EUR 
im Kalenderjahr steuerfrei. Überschrei-
ten die Einnahmen den steuerfreien Be-
trag, dürfen die mit den nebenberufli-
chen Tätigkeiten in unmittelbarem wirt-
schaftlichen Zusammenhang stehenden 
Ausgaben nur insoweit als Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten abgezogen 
werden, als sie den Betrag der steuer-
freien Einnahmen übersteigen. 

Die Finanzverwaltung legt die vorge-
nannte gesetzliche Regelung so aus, 
dass ein Abzug von Werbungskosten 
bzw. Betriebsausgaben nur dann mög-
lich ist, wenn die Einnahmen und 
gleichzeitig auch die jeweiligen Ausga-
ben den Freibetrag übersteigen. Dies 
sieht der Bundesfinanzhof jedoch an-
ders: Liegen die Einnahmen unterhalb 
des Freibetrags, können die Aufwen-
dungen insoweit abgezogen werden, als 
sie die Einnahmen übersteigen:

◼◼ Beispiel

Die Einnahmen betragen 1.200 EUR, 
die hierauf entfallenden Ausgaben 
4.000 EUR. Nach der Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs ergibt sich ein 
Verlust von 2.800 EUR. 

Beachten Sie | Der Bundesfinanzhof 
hat aber auch klargestellt, dass in der-
artigen Fällen zunächst die Gewinner-
zielungsabsicht zu prüfen ist. Denn 
sollte die Tätigkeit als Liebhaberei an-
zusehen sein, wären die Einnahmen 
nicht steuerbar und die damit zusam-
menhängenden Aufwendungen steuer-
lich unbeachtlich. Ein steuerlicher Ver-
lustabzug wäre somit ausgeschlossen.

Quelle | BFH-Urteil vom 20.12.2017, Az. III R 
23/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200590;  
R 3.26 Abs. 9 S. 1 Lohnsteuerrichtlinien

Für Unternehmer

Vorsteuerabzug: Fehlender Leistungszeitpunkt  
kann sich aus dem Rechnungsdatum ergeben
| Beim Vorsteuerabzug kann sich die Angabe des Leistungszeitpunkts aus dem Aus-
stellungsdatum der Rechnung ergeben, wenn davon auszugehen ist, dass die Leis-
tung im Monat der Rechnungsausstellung bewirkt wurde. Dies hat der Bundesfi-
nanzhof zur Rechnungserteilung über die Lieferung von PKWs entschieden. |

Hintergrund: Damit eine Rechnung 
zum Vorsteuerabzug berechtigt, ist u. a. 
der Zeitpunkt der Lieferung oder der 
sonstigen Leistung anzugeben. Nach 
der Umsatzsteuer-Durchführungsver-
ordnung (UStDV) kann als Zeitpunkt der 
Kalendermonat angegeben werden, in 
dem die Leistung ausgeführt wird.

In seiner Entscheidung legte der Bun-
desfinanzhof die Regelung in der UStDV 
zugunsten der Unternehmer weit aus: 
Die Angabe des Kalendermonats als 
Leistungszeitpunkt kann sich aus dem 
Ausstellungsdatum der Rechnung erge-
ben, wenn nach den Verhältnissen des 
Einzelfalls davon auszugehen ist, dass 
die Leistung in dem Monat bewirkt 
wurde, in dem die Rechnung ausgestellt 
wurde. Denn nach der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs darf 
sich die Steuerverwaltung nicht auf die 
Prüfung der Rechnung selbst beschrän-
ken, sondern muss auch die vom Steu-
erpflichtigen beigebrachten zusätzli-
chen Informationen berücksichtigen.

Relevanz für die Praxis 

Das Urteil des Bundesfinanzhofs ist zu 
begrüßen. Um Streitigkeiten mit dem 
Finanzamt zu vermeiden, sollten Unter-

nehmer den Zeitpunkt der Lieferung 
oder sonstigen Leistung in der Rech-
nung indes (weiterhin) explizit ange-
ben. Denn der Bundesfinanzhof stellte 
auf die Verhältnisse des Einzelfalls ab.

In der Praxis hatte man diesem Revisi-
onsverfahren eine enorme Bedeutung 
beigemessen. Denn das Finanzgericht 
München hatte im Vorverfahren einen 
anderen Weg eingeschlagen und sich 
mit einer rückwirkenden Rechnungsbe-
richtigung beschäftigt. Hierbei geht es 
um die Frage, ob bzw. in welchen Fällen 
eine Rechnung auch rückwirkend be-
richtigt werden kann, sodass keine Ver-
zinsung anfällt. Denn wird der Vorsteu-
erabzug in einer Betriebsprüfung ver-
sagt, kann dies zu hohen Nachzahlungs-
zinsen führen, weil die Finanzverwaltung 
den Vorsteuerabzug erst zum Zeitpunkt 
der berichtigten Rechnung gewährt. 

Es wurde erwartet, dass der Bundesfi-
nanzhof grundsätzlich klären würde, ob 
der Rechnungsempfänger selbst feh-
lende oder falsche Rechnungsangaben 
durch eigene Unterlagen heilen kann. 
Doch dies ist leider nicht geschehen.

Quelle | BFH-Urteil vom 1.3.2018, Az. V R 18/17, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 201554; EuGH-
Urteil vom 15.9.2016, C-516/14 „Barlis 06“

Für GmbH-Gesellschafter

Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführer  
regelmäßig sozialversicherungspflichtig
| Kann der Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH ihm unliebsame 
Entscheidungen nicht verhindern, ist er als abhängig Beschäftigter sozialversiche-
rungspflichtig. Dies hat das Bundessozialgericht in zwei Verfahren bestätigt. |

Ist der Geschäftsführer kein Mehrheits-
gesellschafter, ist eine abhängige Be-
schäftigung ausschließende Rechts-
macht ausnahmsweise anzunehmen, 
wenn er exakt 50 % der Anteile hält 
oder bei einer geringeren Beteiligung 
kraft ausdrücklicher Regelungen im 
Gesellschaftsvertrag über eine umfas-
sende (echte) Sperrminorität verfügt, 
sodass er Weisungen der Gesellschaf-
terversammlung verhindern kann.

Beachten Sie | Schuldrechtliche Ver-
einbarungen außerhalb des Gesell-
schaftsvertrags sind regelmäßig unge-
eignet, um den sozialversicherungs-
rechtlichen Status eines Gesellschaf-
ter-Geschäftsführers zu gestalten.

Quelle | BSG-Urteil vom 14.3.2018, Az. B 12 
KR 13/17 R, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
200204; BSG-Urteil vom 14.3.2018, Az. B 12 R 
5/16 R, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200205; 
BSG, PM 14/18 vom 15.3.2018
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Für Arbeitgeber

Betriebsveranstaltungen: Kosten für Shuttle-Bus 
sind nicht in die Gesamtkosten einzubeziehen

| Für bis zu zwei Betriebsveranstaltungen im Jahr gilt ein Freibetrag (bis 2014: Frei-
grenze) von je 110 EUR pro Arbeitnehmer. Das heißt: Bis zu diesem Betrag fallen 
keine Lohnsteuern und Sozialabgaben an. Das Finanzgericht Düsseldorf hat nun ent-
schieden, dass Kosten für einen Bustransfer zu einer Jubilarfeier bei der Gesamt-
kostenermittlung außer Betracht bleiben. Die Verwaltung sieht das aber anders. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Unternehmen hatte in 2008 eine 
Abendveranstaltung zur Ehrung von 
Jubilaren ausgerichtet. Eingeladen 
war die gesamte Belegschaft. Einige 
Arbeitnehmer nutzten die Möglichkeit, 
von der Hauptverwaltung des Betriebs 
zum Veranstaltungsort und zurück  
einen Shuttle-Bus in Anspruch zu neh-
men. Bei der Ermittlung des geldwer-
ten Vorteils berücksichtigte das Unter-
nehmen die Kosten für den Shuttle-
Bus nicht. Das Finanzamt hingegen 
verteilte diese Kosten auf alle Teilneh-
mer und kam so auf 112,67 EUR. 

Zur Begründung verwies das Finanz-
amt auf ein Schreiben des Bundesfi-
nanzministeriums zur ab 2015 gelten-
den Rechtslage und argumentierte, 
dass Reisekosten auch dann einzube-
ziehen sind, wenn die Fahrt keinen Er-
lebniswert habe. Nur wenn dem Ar-
beitnehmer die Organisation der An-
reise obliege und wenn die Veranstal-
tung außerhalb der ersten Betriebs-
stätte stattfinde, handele es sich um 
steuerfreien Werbungskostenersatz. 
Der hiergegen gerichteten Klage gab 
das Finanzgericht Düsseldorf statt. 

Bereits im Ausgangspunkt unzutref-
fend hat das Finanzamt die Transfer-
kosten allen Arbeitnehmern zugerech-
net. Denn zugute kamen diese Kosten 
nur den Arbeitnehmern, die sich für 
den Service angemeldet hatten.

Aber auch diese Arbeitnehmer waren 
durch die Beförderungskosten nicht be-
reichert. Denn hierbei handelt es sich 
um Kosten für den äußeren Rahmen der 

Betriebsveranstaltung ohne eigenen 
Konsumwert, die nicht in die Berech-
nung einzubeziehen sind.

Für die Beurteilung von Reisekosten zu 
einer solchen Betriebsveranstaltung als 
geldwerter Vorteil kommt es nicht ent-
scheidend darauf an, ob der Arbeitgeber 
oder die Arbeitnehmer die Anreise orga-
nisieren. Derartige beruflich veranlasste 
Reisekosten führen bereits deshalb 
nicht zu einer Bereicherung der Arbeit-
nehmer, weil sie wie steuerfreier Wer-
bungskostenersatz zu behandeln sind.

PRAXISTIPP | Obwohl das Urteil zur 
Rechtslage bis 2014 ergangen ist, 
wurde bereits auf die ab 2015 geltende 
Verwaltungsmeinung Bezug genom-
men. Hiernach gilt: In Fällen, in denen 
die Anreise und Übernachtung direkt 
vom Arbeitgeber über betriebsinterne 
Reisemanagementsysteme organi-
siert und abgewickelt werden, sind die 
Aufwendungen den Zuwendungen der 
Betriebsveranstaltung zuzurechnen.

Dieser Ansicht hat das Finanzgericht 
Düsseldorf nun widersprochen. Eine 
höchstrichterliche Klärung wird es je-
doch vorerst nicht geben. Denn die Fi-
nanzverwaltung hat keine Revision 
eingelegt. Somit müssen Arbeitgeber 
in vergleichbaren Fällen (weiter) mit 
einer profiskalischen Handhabung der 
Finanzämter rechnen. 

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 22.2.2018, 
Az. 9 K 580/17 L, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
201102; BMF-Schreiben vom 14.10.2015, Az. IV C 
5 - S 2332/15/10001; BMF-Schreiben vom 
7.12.2016, Az. IV C 5 - S 2332/15/10001

Für Unternehmer

7 % Umsatzsteuer für Hauswasseranschluss

| In einer Rechnung für das Verlegen eines Hauswasseranschlusses ist nur der 
ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % auszuweisen. Dies gilt nach einer Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs (BFH-Urteil vom 7.2.2018, Az. XI R 17/17, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 200493) selbst dann, wenn die Leistung von einem Bauun-
ternehmen erbracht wird und nicht von dem Wasserversorgungsunternehmen, 
das das Wasser liefert. |

Für Arbeitgeber

Arbeitslohn:  
Übernahme von  
Beiträgen angestellter 
Rechtsanwälte

| Übernimmt eine Rechtsanwaltssozie-
tät für angestellte Rechtsanwälte be-
rufsbezogene Beiträge, handelt es sich 
hierbei grundsätzlich um Arbeitslohn, 
wie das Finanzgericht Münster (Revision 
anhängig) entschieden hat. |

Im Streitfall hatte eine Rechtsanwalts-
GbR für eine angestellte Rechtsanwältin 
berufsbezogene Beiträge übernommen. 
Das Finanzgericht wertete dies jeweils 
als Arbeitslohn – und zwar aus folgen-
den Erwägungen:

 • Eine Berufshaftpflichtversicherung 
ist unabdingbar für die Ausübung 
des Anwaltsberufs und deckt das 
persönliche Haftungsrisiko der An-
wältin ab. Die Übernahme der Bei-
träge hat somit nicht im ganz über-
wiegend eigenbetrieblichen Inter-
esse der Arbeitgeberin gelegen.

Beachten Sie | Anders verhält es 
sich, wenn eine Rechtsanwalts-
GbR für sich eine eigene Berufs-
haftpflichtversicherung abschließt. 
Dies führt nach Ansicht des Bun-
desfinanzhofs nicht zu Arbeitslohn 
bei den angestellten Anwälten.

 • Auch die Übernahme der Beiträge 
zur Rechtsanwaltskammer führt zu 
Arbeitslohn. Die Anwaltszulassung 
hat zwar auch im betrieblichen In-
teresse der Arbeitgeberin gelegen. 
Sie ist aber auch Voraussetzung für 
die selbstständige Ausübung einer 
Anwaltstätigkeit und kann bei einer 
beruflichen Veränderung der An-
wältin von Vorteil sein. 

 • Das besondere elektronische An-
waltspostfach wird für jeden 
Rechtsanwalt einzeln eingerichtet. 
Daher stehen die Kosten im eige-
nen beruflichen Interesse der 
Rechtsanwältin. 

 • Die Vorteile der Mitgliedschaft zum 
Deutschen Anwaltsverein wirken 
sich unabhängig vom Anstellungs-
verhältnis aus.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 1.2.2018, Az. 1 
K 2943/16 L, Rev. BFH Az. VI R 11/18, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 200682; BFH-Urteil vom 
10.3.2016, Az. VI R 58/14
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Für alle Steuerpflichtigen

Handwerkerleistungen: Bundesfinanzhof zur  
Berücksichtigung von Werkstattarbeitslohn gefragt

| Wird ein Hoftor ausgebaut, in der Werkstatt eines Tischlers repariert und sodann 
wieder eingebaut, sind auch die Arbeitskosten, die auf die Reparaturarbeiten in der 
Tischlerei entfallen, als Handwerkerleistungen begünstigt (20 % der Lohnkosten, 
höchstens 1.200 EUR im Jahr). Diese Meinung vertritt zumindest das Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg. |

Hintergrund: Eine Handwerkerleistung 
muss „in“ einem Haushalt des Steuer-
pflichtigen erbracht werden. Dabei ist 
„im Haushalt“ räumlich-funktional aus-
zulegen. Deshalb werden die Grenzen 
des Haushalts im Sinne der Vorschrift 
nicht ausnahmslos durch die Grund-
stücksgrenzen abgesteckt. Es muss 
sich indes um Leistungen handeln, die 
in unmittelbarem räumlichen Zusam-
menhang zum Haushalt durchgeführt 
werden und dem Haushalt dienen.

Nach Meinung des Finanzgerichts reicht 
es aus, wenn der Leistungserfolg in der 
Wohnung des Steuerzahlers eintritt. 
Dann ist die Leistung im räumlichen Be-
reich des Haushalts erbracht. Es ist un-
schädlich, wenn es sich um einen Ge-
genstand handelt, der nur für Zwecke 
der Reparatur aus dem Haushalt ent-
fernt und nach Abschluss der Arbeiten 
wieder dahin gebracht wird.

Beachten Sie | Ob Werkstattarbeiten 
begünstigt sind, wird seit einiger Zeit 
kontrovers diskutiert. So hat das Fi-
nanzgericht Rheinland-Pfalz entschie-
den, dass das Beziehen von Polstermö-
beln in einer nahe gelegenen Werkstatt 
nicht „im Haushalt des Steuerpflichti-
gen“ erfolgt. Allerdings soll der Aus-
tausch einer Haustür, die in der 
Schreinerwerkstatt hergestellt, zum 
Haushalt geliefert und dort montiert 
wird, eine insgesamt begünstigte Reno-
vierungsmaßnahme darstellen. So lau-
tet eine Entscheidung des Finanzge-
richts München.

Positive Entscheidung auch  
zur Straßenreinigung

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
hat sich auch mit der Frage beschäftigt, 
ob Gebühren für die Straßenreinigung, 
die ein Land auf Grundlage eigener 
Rechtsverpflichtung zur Reinigung auf 
die Einwohner umlegt, als haushalts-
nahe Dienstleistungen begünstigt sind. 

Nach Meinung der Finanzverwaltung 
sind nur Kosten begünstigt, die dem 
Grundstückseigentümer für die Pflicht, 
seinen Anteil an Straße und Gehweg zu 
reinigen, selbst direkt entstehen. Diese 
Auffassung lehnt das Finanzgericht ab. 
Zwar obliegt die Durchführung der 
Straßenreinigung dem Land; allerdings 
verbleibt die Straßenreinigung wegen 
der Kostenabwälzung im Ergebnis 
beim Grundstückseigentümer. 

Revision anhängig

Da gegen die Entscheidung die Revision 
anhängig ist, sollten etwaige Aufwen-
dungen in der Steuererklärung geltend 
gemacht werden. Erkennt das Finanz-
amt die Kosten nicht an, sollte unter 
Hinweis auf das anhängige Verfahren 
Einspruch eingelegt und das Ruhen des 
Verfahrens beantragt werden. 

Quelle | FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
27.7.2017, Az. 12 K 12040/17, Rev. BFH Az. VI R 
4/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200915; FG 
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 6.7.2016, Az. 1 K 
1252/16; FG München, Urteil vom 23.2.2015, Az. 
7 K 1242/13

Für Arbeitnehmer

Broschüre mit Steuerinformationen zu Schüler-  
und Studentenjobs

| Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und 
Heimat hat seine Broschüre „Steuerinformationen: Schüler- und Studentenjobs“ 
neu aufgelegt (Rechtsstand März 2018, unter www.iww.de/s1751). Auf 30 Seiten 
werden die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen im Zusam-
menhang mit Aushilfs- und Teilzeitarbeiten dargestellt. |

Für Unternehmer

Einnahmen-Überschuss-
rechnung: Ausnahmen 
bei der Anlage EÜR  
für ehrenamtlich Tätige

| Nach der ab dem Veranlagungszeit-
raum 2017 geltenden Bestimmung des 
Bundesfinanzministeriums müssen 
Einnahmen-Überschussrechner die 
Anlage EÜR mit elektronischer Authen-
tifizierung an das Finanzamt übermit-
teln. Ebenfalls neu ist, dass sich das 
Finanzamt bei Betriebseinnahmen von 
weniger als 17.500 EUR nicht mehr mit 
einer formlosen Gewinnermittlung zu-
frieden gibt. Auf Bund-Länder-Ebene 
wurden aber nun Ausnahmeregelungen 
geschaffen, die insbesondere ehrenamt-
lich Tätigen zugutekommen. |

Ehrenamtlich Tätige, deren Einnahmen 
wegen des Übungsleiterfreibetrags 
(2.400 EUR) oder der Ehrenamtspau-
schale (720 EUR) insgesamt steuerfrei 
bleiben, sind – unabhängig vom Beste-
hen einer individuellen Verpflichtung zur 
Abgabe einer Steuererklärung – nicht 
verpflichtet, eine Anlage EÜR (weder in 
Papierform noch als Datensatz) an die 
Finanzverwaltung zu übermitteln. 

◼◼ Beispiel 

Ein alleinstehender Arbeitnehmer er-
zielt in 2017 als Trainer eines Sportver-
eins steuerfreie Einnahmen i. H. von 
1.500 EUR. Es besteht keine Verpflich-
tung, die Anlage EÜR auszufüllen. So-
mit muss auch keine elektronische 
Übertragung der Anlage EÜR erfolgen. 
Dies gilt selbst dann, wenn die restli-
chen Angaben der Einkommensteuer-
erklärung elektronisch an die Finanz-
verwaltung übermittelt werden.

Beachten Sie | Übersteigen die Ein-
nahmen die Freibeträge oder werden 
anstelle bzw. zusätzlich zu den Freibe-
trägen die tatsächlich angefallenen Be-
triebsausgaben abgezogen, ist jedoch 
zwingend die Anlage EÜR zu nutzen. 
Eine Pflicht zur elektronischen Über-
mittlung der Anlage EÜR ergibt sich 
hier aber nur, wenn die ermittelten Ein-
künfte (Einnahmen nach Abzug von Frei-
beträgen und/oder Betriebsausgaben) 
die Grenze von 410 EUR überschreiten.

Quelle | OFD NRW vom 20.4.2018, Kurzinfo 
ESt 03/2018; BMF-Schreiben vom 9.10.2017, Az. 
IV C 6 - S 2142/16/10001: 011
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Für Vermieter

Darlehenszuordnung: 
Schuldzinsenabzug bei 
Kauf eines gemischt 
genutzten Grundstücks

| Wer ein gemischt genutztes Grund-
stück erwirbt und es versäumt, die auf-
genommenen Kredite allein dem fremd-
vermieteten Bereich zuzuordnen, kann 
diesen Fehler nachträglich nicht mehr 
ausbügeln. Dies ergibt sich aus einem 
Urteil des Finanzgerichts Köln. |

◼◼ Sachverhalt

Die Steuerpflichtigen hatten beim Er-
werb zwar beabsichtigt, den selbst ge-
nutzten Gebäudeteil allein mit Eigen-
kapital zu finanzieren und die Kredit-
mittel allein für den fremdvermieteten 
Gebäudebereich einzusetzen, um so 
den Werbungskostenabzug zu optimie-
ren. Hierfür hatten sie im Rahmen des 
notariellen Kaufvertrags auch die An-
schaffungskosten aufgeteilt. 

Die Darlehensmittel wurden jedoch 
auf ein Girokonto überwiesen, auf dem 
sich auch die Eigenmittel befanden, 
sodass diese Mittel nicht mehr vonein-
ander zu unterscheiden waren. Die 
Steuerpflichtigen widerriefen später 
diese „Erwerbsdarlehen“ und lösten 
diese mithilfe neuer Darlehen ab. Das 
Finanzamt und das Finanzgericht Köln 
lehnten aber eine nachträgliche Ände-
rung der Zuordnung der Neudarlehen 
zu den Anschaffungskosten ab. 

Ob Widerruf, Ablösung der Altdarlehen 
und Neuzuordnung der Neudarlehens-
mittel eine Gestaltungsmöglichkeit bei 
steuerlich misslungenen Zuordnungen 
von Darlehen sein kann, wird der Bun-
desfinanzhof im Revisionsverfahren zu 
entscheiden haben. 

PRAXISTIPP | Um Streitigkeiten mit 
dem Finanzamt aus dem Weg zu ge-
hen, ist es entscheidend, dass der 
Steuerpflichtige eine objektiv erkenn-
bare Zuordnung trifft und sein Auszah-
lungsverhalten damit übereinstimmt. 
Das heißt: Der im Kaufvertrag aufge-
teilte Kaufpreis sollte durch zwei ge-
trennte Überweisungen geleistet wer-
den. Darüber hinaus sollten separate 
Darlehensverträge für die einzelnen 
Gebäudeteile abgeschlossen werden.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 5.7.2017, Az. 3 K 
2048/16, Rev. BFH Az. IX R 2/18, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 200978

Für alle Steuerpflichtigen

Übertragung des Betreuungsfreibetrags für Kinder: 
Betreuungsanteil von 10 % reicht für Widerspruch aus

| Jeder Elternteil hat grundsätzlich Anspruch auf den Freibetrag für den Betreu-
ungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes (BEA-Freibetrag) in 
Höhe von 1.320 EUR. Sind die Voraussetzungen für die Zusammenveranlagung 
aber nicht erfüllt, kann der Elternteil, bei dem das minderjährige Kind gemeldet ist, 
beantragen, dass ihm der BEA-Freibetrag des anderen Elternteils übertragen wird. 
Zu den Voraussetzungen hat der Bundesfinanzhof nun Stellung genommen. |

◼◼ Sachverhalt

Die getrennt lebenden Eltern hatten 
vereinbart, dass sich die Kinder von 
Freitag 15 Uhr bis Sonntag um 19 Uhr 
und die Hälfte der Ferien bei ihrem Va-
ter aufhalten. Das waren rund 86 Tage 
und knapp 25 % der Tage eines Kalen-
derjahrs. Die Mutter beantragte die 
Übertragung des BEA-Freibetrags. 

Der Vater berief sich allerdings auf die 
gesetzliche Regelung, wonach der 
Übertragung widersprochen werden 
kann, wenn der Elternteil, bei dem das 
Kind nicht gemeldet ist, Kinderbetreu-
ungskosten trägt oder das Kind regel-
mäßig in einem nicht unwesentlichen 
Umfang betreut. Die Mutter meinte,  
86 Tage p. a. seien zu wenig, was das 
Finanzgericht Rheinland-Pfalz und der 
Bundesfinanzhof aber anders sahen. 

Der Bundesfinanzhof stellte aus Ver-
einfachungsgründen heraus: Bei einem 
zeitlichen Betreuungsanteil von jähr-
lich durchschnittlich 10 % ist das Krite-
rium in einem „nicht unwesentlichen 

Umfang“ grundsätzlich erfüllt. Weitere 
Indizien können in diesem Fall regel-
mäßig vernachlässigt werden. 

Anders als im Schrifttum vorgeschla-
gen, ist insoweit nicht erst ab einem Be-
treuungsanteil von ca. 25 % oder einer 
Betreuung an durchschnittlich zwei von 
sieben Tagen in der Woche von einer Be-
treuung in einem nicht unwesentlichen 
Umfang auszugehen. Denn der Gesetz-
geber fordert nur, dass der Betreuungs-
umfang nicht unwesentlich ist. 

Beachten Sie | Eine besondere Form 
für den Widerspruch ist nicht gesetzlich 
festgelegt. Nach der Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs reicht es für einen 
wirksamen Widerspruch zumindest aus, 
wenn der Steuerpflichtige der Übertra-
gung seines BEA-Freibetrags im Zuge 
eines Einspruchs gegen seinen Einkom-
mensteuerbescheid widerspricht. 

Quelle | BFH-Urteil vom 8.11.2017, Az. III R 
2/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200032

Für Vermieter

Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung für bebaute 
Grundstücke aktualisiert

| Wird beim Kauf einer Mietimmobilie ein Gesamtkaufpreis festgelegt, ist zu be-
achten, dass der Kaufpreis nach dem Verhältnis der Verkehrswerte oder Teilwerte 
auf den Grund und Boden einerseits sowie das Gebäude andererseits aufzuteilen 
ist. Denn abschreibungsfähig ist nur das Gebäude. Jüngst hat die Finanzverwaltung 
ihre Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grund-
stück aktualisiert (Stand März 2018; abrufbar unter www.iww.de/s592). |

Mit der Arbeitshilfe kann u. a. die Be-
messungsgrundlage für Gebäudeab-
schreibungen ermittelt sowie die Plau-
sibilität einer vorliegenden Kaufpreis-
aufteilung geprüft werden.

Beachten Sie | Inwieweit durch dieses 
typisierte Verfahren überhöhte (nicht 
abschreibungsfähige) Werte für den 
Grund und Boden ermittelt werden, 

hängt sicherlich vom Einzelfall ab. In 
der Praxis ist eine eindeutige Auftei-
lung im Kaufvertrag ratsam, wobei die 
angewandten Beurteilungsmaßstäbe 
dokumentiert werden sollten.

Quelle | BMF vom 28.3.2018: Arbeitshilfe zur 
Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein 
bebautes Grundstück (Kaufpreisaufteilung); 
Arbeitshilfe und Anleitung mit Stand vom 
März 2018
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Für alle Steuerpflichtigen

Kein Sonderausgabenabzug für selbst getragene 
Krankheitskosten 

| Trägt ein privat krankenversicherter Steuerpflichtiger seine Krankheitskosten 
selbst, um dadurch die Voraussetzungen für eine Beitragserstattung zu schaffen, 
können diese Kosten nicht als Sonderausgaben abgezogen werden. Dies hat der 
Bundesfinanzhof entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Privatversicherte Eheleute hatten Bei-
träge zur Erlangung des Basisversi-
cherungsschutzes gezahlt. Um in den 
Genuss von Beitragserstattungen zu 
kommen, hatten sie Krankheitskosten 
selbst getragen und nicht bei ihrer 
Krankenkasse geltend gemacht.

Zur Ermittlung der als Sonderausga-
ben abziehbaren Krankenversiche-
rungsbeiträge kürzte der Ehemann die 
gezahlten Beiträge um die erhaltenen 
Beitragserstattungen, rechnete aber 
die selbst getragenen Krankheitskos-
ten gegen, da er und seine Ehefrau in-
soweit wirtschaftlich belastet seien. 
Weder das Finanzamt noch das Finanz-
gericht folgten seiner Auffassung. Und 
auch in der Revision war er erfolglos.

Nach dem gesetzlichen Wortlaut muss 
es sich um „Beiträge zu Krankenversi-
cherungen“ handeln. Daraus folgt, dass 
nur solche Ausgaben als Beiträge zu 
Krankenversicherungen anzusehen 
sind, die zumindest im Zusammenhang 
mit der Erlangung des Versicherungs-
schutzes stehen und damit – als Vor-
sorgeaufwendungen – letztlich der Vor-
sorge dienen. Daher hatte der Bundes-
finanzhof bereits in 2016 entschieden, 
dass Zahlungen aufgrund von Selbst- 
bzw. Eigenbeteiligungen an entstehen-
den Kosten keine Beiträge zu einer Ver-
sicherung sind.

Beachten Sie | Die selbst getragenen 
Krankheitskosten waren im Streitfall 
auch nicht als außergewöhnliche Belas-
tung abziehbar. Der Abzug scheiterte, 
weil die zumutbare Eigenbelastung (ab-
hängig vom Gesamtbetrag der Einkünfte, 
Familienstand und der Anzahl der Kin-
der) nicht überschritten war. Somit 
konnte der Bundesfinanzhof ausdrück-
lich offenlassen, ob überhaupt eine 
Zwangsläufigkeit der Aufwendungen  
(= zwingende Voraussetzung) vorliegt, 
wenn der Steuerpflichtige auf die ihm 
zustehende Erstattung der Krankheits-
kosten verzichtet.

PRAXISTIPP | Da der Abzug selbst 
getragener Kosten regelmäßig schei-
tern wird, sollte vorher durchgerech-
net werden, ob sich eine Beitragsrück-
erstattung unter dem Strich über-
haupt lohnt. Vereinfacht: Trägt ein 
Steuerpflichtiger mit einem unter-
stellten Steuersatz von 30 % Krank-
heitskosten in Höhe von 400 EUR 
selbst, um eine Beitragsrückerstat-
tung von 500 EUR zu erhalten, ergibt 
sich unter dem Strich „ein Minus“ von 
50 EUR. Denn dem finanziellen Vorteil 
von zunächst 100 EUR (500 EUR ab-
züglich 400 EUR) steht eine steuerli-
che Mehrbelastung von 150 EUR (30 % 
von 500 EUR) gegenüber. 

Quelle | BFH-Urteil vom 29.11.2017, Az. X R 
3/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200580; 
BFH-Urteil vom 1.6.2016, Az. X R 43/14

Für alle Steuerpflichtigen

Klarstellungen zu Kinderbetreuungskosten 

| Unter gewissen Voraussetzungen sind Kinderbetreuungskosten als Sonderaus-
gaben absetzbar. Begünstigt sind 2/3 der Aufwendungen (maximal 4.000 EUR pro 
Kind). Das Finanzministerium Schleswig-Holstein hat nun klargestellt, dass auch 
Aufwendungen für die Unterbringung in einem Internat abziehbar sind. Aufwen-
dungen für Unterricht, die Vermittlung besonderer Fähigkeiten sowie sportliche 
und andere Freizeitbetätigungen sind hingegen nicht berücksichtigungsfähig. Ge-
gebenenfalls ist eine Aufteilung der Aufwendungen vorzunehmen. |

Aufwendungen für den Aufenthalt in 
einem Ferienlager sind nicht als Kin-
derbetreuungskosten abziehbar, da es 

sich um eine Freizeitbetätigung handelt.
Quelle | FinMin Schleswig-Holstein 21.12.2017, 
Az. VI 303-S 2221-356, Kurzinfo ESt 25/2017

Für Unternehmer

Umsatzsteuer:  
Zur Zurechnung von 
Verkäufen über eBay

| Nach einer Entscheidung des Finanz-
gerichts Baden-Württemberg sind Um-
sätze aus Verkäufen über die Internet-
Auktions-Plattform eBay der Person 
zuzurechnen, unter deren Nutzernamen 
die Verkäufe ausgeführt worden sind. 
Diese Person ist der umsatzsteuerliche 
Unternehmer, der die Umsatzsteuer an 
das Finanzamt abführen muss. |

Findet die Internetauktion ausschließ-
lich unter Verwendung des Nutzerna-
mens statt, wird dem Meistbietenden 
Folgendes suggeriert: Die Person, die 
das Verkaufsangebot unterbreitet, ist die 
gleiche Person, die sich den anonymen 
Nutzernamen hat zuweisen lassen. Nur 
diese Person kann bei Leistungsstörun-
gen zivilrechtlich auf Vertragserfüllung 
in Anspruch genommen werden und ist 
folglich auch der Unternehmer.

Anmerkungen

Ob die Umsätze eines „privaten“ eBay-
Verkäufers der Umsatzsteuer unterlie-
gen, ist mitunter schwierig zu beurtei-
len und hängt von dem Gesamtbild der 
Verhältnisse ab. 

Unternehmer ist, wer eine gewerbliche 
oder berufliche Tätigkeit selbstständig 
ausübt. Gewerblich oder beruflich ist 
jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung 
von Einnahmen, auch wenn die Absicht 
fehlt, Gewinn zu erzielen. Bei der Beur-
teilung sind u. a. zu berücksichtigen: 
Die Dauer und die Intensität des Tätig-
werdens, die Höhe der Entgelte, die Be-
teiligung am Markt und die Zahl der aus-
geführten Umsätze. Dass bereits beim 
Einkauf eine Wiederverkaufsabsicht be-
standen hat, ist kein für die Nachhaltig-
keit allein entscheidendes Merkmal.

PRAXISTIPP | Wenn der Umsatz im 
laufenden Jahr voraussichtlich maximal 
50.000 EUR beträgt und im Vorjahr nicht 
mehr als 17.500 EUR betragen hat, wird 
keine Umsatzsteuer erhoben. Diese 
Kleinunternehmerregelung ist aber 
nicht zwingend. Man kann hierauf per 
Antrag verzichten, um wie ein „norma-
ler“ Unternehmer behandelt zu werden. 

Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
26.10.2017, Az. 1 K 2431/17, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 200582
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Für alle Steuerpflichtigen

Familienheim: Auflassungsvormerkung reicht nicht für Erbschaftsteuerbefreiung 
| Der Wert eines Familieneigenheims ist erbschaftsteuerfrei, wenn der Ehegatte die Immobilie selbst bewohnt. Die Steuerfrei-
heit setzt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs zudem voraus, dass der verstorbene Ehegatte zivilrechtlicher Eigentümer 
oder Miteigentümer des Familienheims war. Eine im Todeszeitpunkt bestehende Auflassungsvormerkung reicht nicht. |

Hintergrund: Die vom Erblasser zuvor 
selbst genutzte Immobilie kann erb-
schaftsteuerfrei vererbt werden, wenn 
das Familienheim vom Ehegatten bzw. 
eingetragenen Lebenspartner weitere 
10 Jahre lang bewohnt wird. Erben Kin-
der oder Enkel (verstorbener Kinder), ist 
darüber hinaus zu beachten, dass die 
Steuerbefreiung auf eine Wohnfläche 
von 200 qm begrenzt ist. Wird die Grenze 
überschritten, unterliegt der überstei-
gende Teil der Erbschaftsteuer.

◼◼ Sachverhalt

Die Ehefrau (EF) erwarb von einem 
Bauträgerunternehmen eine noch zu 
errichtende Eigentumswohnung (ETW) 
und vier Tiefgaragenstellplätze. Anfang 
2008 wurde zugunsten der EF eine Auf-
lassungsvormerkung im Grundbuch 
eingetragen. Im Dezember 2008 zogen 
EF, ihr Ehemann (EM) und die beiden 
Töchter in die Wohnung ein. Der Kauf-
preis war bis auf eine zunächst noch

zurückbehaltene restliche Kaufpreis-
rate gezahlt. EF verstarb Mitte 2009. 
Zu diesem Zeitpunkt war sie nicht als 
Eigentümerin der ETW im Grundbuch 
eingetragen. Nach dem Testament 
sollte EM die ETW alleine erhalten. An-
fang 2010 wurde EM als Eigentümer 
im Grundbuch eingetragen. Er nutzt 
die Wohnung ununterbrochen zu eige-
nen Wohnzwecken. 

EM beantragte die Steuerbefreiung für 
Familienwohnheime, was das Finanz-
amt aber ablehnte. Denn EM habe nicht 
das Eigentum, sondern einen mit dem 
Verkehrswert anzusetzenden An-
spruch auf Übereignung des Grund-
stücks erworben. Dieser Meinung folg-
ten sowohl das Finanzgericht München 
als auch der Bundesfinanzhof.

Die Steuerbefreiung setzt voraus, dass 
der Ehegatte zivilrechtlicher Eigentü-
mer oder Miteigentümer des Familien-
heims war und der überlebende Ehe-

gatte das zivilrechtliche Eigentum oder 
Miteigentum an dem Familienheim von 
Todes wegen erwirbt. Durch die Auflas-
sungsvormerkung entsteht zwar ein 
sogenanntes vormerkungsgestütztes 
Anwartschaftsrecht. Dieses begrün-
det aber kein zivilrechtliches Eigentum.

Beachten Sie | Die von Todes wegen 
erfolgende Zuwendung eines dingli-
chen Wohnungsrechts an dem Famili-
enheim erfüllt ebenfalls nicht die Vor-
aussetzungen für eine Steuerbefreiung. 
In dem vom Bundesfinanzhof in 2014 
entschiedenen Streitfall wurde das Ei-
gentum am Grundstück jeweils hälftig 
an die beiden Kinder übertragen und 
der Witwe unentgeltlich ein lebens-
langes, dinglich gesichertes Woh-
nungs- und Mitbenutzungsrecht an der 
ehelichen Wohnung eingeräumt.

Quelle | BFH-Urteil vom 29.11.2017, Az. II R 
14/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200486; 
BFH-Urteil vom 3.6.2014, Az. II R 45/12

Für Arbeitgeber

Firmenwagen: Einzelbewertung bei gelegentlichen Fahrten zur Arbeit wird Pflicht

| Das Bundesfinanzministerium hat zahlreiche Schreiben zur lohnsteuerlichen Behandlung der Firmenwagenüberlassung an 
Arbeitnehmer zusammengefasst und an die aktuelle Rechtslage angepasst. Interessant ist vor allem die neue Sichtweise zur 
Einzelbewertung bei gelegentlichen Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. |

Wird der Dienstwagen für Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte genutzt, ist der geldwerte Vorteil 
mit monatlich 0,03 % des Bruttolisten-
preises für jeden Entfernungskilometer 
zu berechnen. Nutzt der Arbeitnehmer 
den Pkw aber monatlich an weniger als 
15 Tagen für diese Fahrten, dann kann 
er die Einzelbewertung wählen. Er 
braucht dann pro Fahrt nur 0,002 % des 
Listenpreises pro Entfernungskilome-
ter zu versteuern.

PRAXISTIPP | Die Einzelbewertung 
ist vorteilhaft, wenn der Pkw für diese 
Fahrten an weniger als 180 Tagen im 
Jahr genutzt wird. Die 0,03 %-Rege-
lung geht nämlich von der Annahme 
aus, dass der Angestellte seine Ar-
beitsstätte an 15 Tagen im Monat bzw. 
an 180 Tagen im Kalenderjahr aufsucht.

Bisher war der Arbeitgeber nicht zur 
Einzelbewertung verpflichtet. Nach der 
neuen Verwaltungsanweisung besteht 
eine Pflicht, wenn der Arbeitnehmer 
eine Einzelbewertung verlangt und sich 
aus der arbeitsvertraglichen oder einer 
anderen arbeits- oder dienstrechtli-
chen Rechtsgrundlage nichts anderes 
ergibt. Verpflichtend ist die Neurege-
lung erst ab dem 1.1.2019. Vorher kön-
nen Arbeitgeber noch nach den alten 
Spielregeln verfahren.

Die Einzelbewertung setzt eine kalen-
dermonatliche schriftliche Erklärung 
des Arbeitnehmers voraus, an welchen 
Tagen (Datumsangabe) er den Pkw für 
Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte genutzt hat. Auch bei 
mehreren Fahrten ist arbeitstäglich nur 
eine Fahrt zu berücksichtigen.

Die Erklärungen des Arbeitnehmers 
hat der Arbeitgeber als Belege zum 
Lohnkonto aufzubewahren. Es wird da-
bei nicht beanstandet, wenn für den 
Lohnsteuerabzug jeweils die Erklärung 
des Vormonats zugrunde gelegt wird.

Beachten Sie | Der Arbeitgeber muss 
eine jahresbezogene Begrenzung auf 
insgesamt 180 Fahrten vornehmen. So-
mit ist eine monatliche Begrenzung auf 
15 Fahrten ausgeschlossen.

PRAXISTIPP | Führt der Arbeitgeber 
keine Einzelbewertung durch, kann die 
Korrektur des Arbeitslohns über die 
Einkommensteuererklärung erfolgen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 4.4.2018, Az. IV 
C 5 - S 2334/18/10001, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 200584
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Arbeitgeber

Arbeitgeberleistungen: 44 EUR-Freigrenze bei 
vergünstigter Fitnessstudio-Nutzung anwendbar 

| Der geldwerte Vorteil aus der vergünstigten Nutzung von Fitness-Studios fließt 
Arbeitnehmern monatlich zu, wenn sie keinen über die Dauer eines Monats hinaus-
gehenden, unentziehbaren Nutzungsanspruch haben. Somit ist, so das Finanzgericht 
Niedersachsen, die monatliche Freigrenze von 44 EUR anwendbar. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Arbeitgeber hatte eine Firmenfit-
ness-Mitgliedschaftsvereinbarung mit 
einer Firma geschlossen, die über 
1.300 Anlagen der ihrem Verbund an-
geschlossenen Partnereinrichtungen 
anbietet. Das Programm sieht vor, 
dass Unternehmen Nutzungslizenzen 
zu einem ermäßigten Preis erwerben 
und den Beschäftigten die Trainings-
möglichkeit bei den Partnern einräu-
men. Die Laufzeit des Vertrags galt für 
12 Monate. Ohne fristgerechte Kündi-
gung erfolgte eine Verlängerung. 

Das Finanzamt war der Meinung, dass 
die monatliche 44 EUR-Freigrenze für 
Sachbezüge überschritten sei, weil den 
Arbeitnehmern der geldwerte Vorteil 
im Zeitpunkt der Überlassung der Teil-
nahmeberechtigung für den gesamten 
Zeitraum eines Jahres zufließe. Doch 
damit liegt das Finanzamt falsch, so 
das Finanzgericht Niedersachsen. 

Die monatliche Freigrenze wurde im 
Streitfall nach Anrechnung der von den 
Arbeitnehmern gezahlten Entgelte 
nicht überschritten. Entgegen der Auf-
fassung des Finanzamts fließt den Be-
schäftigten der geldwerte Vorteil nicht 
für den Zeitraum eines Jahres, sondern 
vielmehr während der Dauer ihrer Teil-
nahme fortlaufend monatlich zu.

In seiner Urteilsbegründung grenzte 
das Finanzgericht seine Entscheidung 
insbesondere von einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs aus 2012 ab. Dieser 
hatte entschieden: Räumt der Arbeitge-

ber seinen Arbeitnehmern durch Verein-
barung mit einem Verkehrsbetrieb das 
Recht zum Erwerb einer vergünstigten 
Jahresnetzkarte (Job-Ticket) ein, fließt 
der Vorteil den Arbeitnehmern bereits in 
dem Zeitpunkt zu, in dem sie die Jahres-
netzkarten erwerben.

PRAXISTIPP | Bei der monatlichen 
Überlassung einer Monatsmarke oder 
einer monatlichen Fahrberechtigung 
für ein Job-Ticket, das für einen länge-
ren Zeitraum gilt, ist die Freigrenze 
demgegenüber anwendbar. Dies ergibt 
sich aus den Lohnsteuerrichtlinien.

Im Gegensatz zum vergünstigten Er-
werb einer Jahresfahrkarte erlangen 
die Beschäftigten durch die Aushändi-
gung des Mitgliedsausweises keinen 
unentziehbaren Anspruch, sondern nur 
das (entziehbare) Recht zur Nutzung 
der Einrichtungen für die Dauer der ak-
tivierten Karte. Im Streitfall konnten die 
Arbeitnehmer den Wert des Nutzungs-
rechts nicht im Zeitpunkt der Einräu-
mung in vollem Umfang, sondern nur 
monatlich realisieren, sodass von einem 
fortlaufenden, monatlichen Zufluss aus-
zugehen ist.

Beachten Sie | Da die Finanzverwal-
tung Revision eingelegt hat, wird bald 
der Bundesfinanzhof entscheiden. 

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
13.3.2018, Az. 14 K 204/16, Rev. BFH Az. VI R 
14/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200749; 
BFH-Urteil vom 14.11.2012, Az. VI R 56/11; R 8.1 
Abs. 3 S. 5 LStR

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Gleichbehandlung von Pharmarabatten  

| Gewähren Pharmaunternehmen Rabatte nach § 1 des Gesetzes über Rabatte für 
Arzneimittel, mindert dies ihre Umsatzsteuerschuld. Im Streitfall nahm das Finanz-
amt eine Entgeltminderung nur bei der Rabattgewährung an die gesetzlichen Kran-
kenkassen vor, nicht aber bei Rabatten an die Unternehmen der privaten Kranken-
versicherung und an Beihilfeträger. Diese Ungleichbehandlung hatte der 
Bundesfinanzhof bezweifelt und beim Europäischen Gerichtshof nachgefragt. Auf der 
Grundlage dieses Urteils entschied der Bundesfinanzhof jetzt, dass eine Differenzie-
rung unzulässig ist (BFH 8.2.2018, Az. V R 42/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200265). |

Für Unternehmer

Größenklassen  
als Anhaltspunkt für  
die Häufigkeit einer 
Betriebsprüfung

| Nach Verwaltungsmeinung sind grö-
ßere Unternehmen prüfungswürdiger 
als kleinere. Also kommt es für die 
Wahrscheinlichkeit einer Betriebsprü-
fung nicht zuletzt darauf an, ob ein Un-
ternehmen als Kleinst-, Klein-, Mittel- 
oder Großbetrieb eingestuft wird. Die 
neuen Abgrenzungsmerkmale, die ab 
dem 1.1.2019 gelten, hat das Bundes-
finanzministerium nun veröffentlicht. |

Die Einordnung in Größenklassen erfolgt 
nach der Betriebsart (z. B. Handelsbe-
triebe und Fertigungsbetriebe), dem 
Umsatz und dem steuerlichen Gewinn. 
Alle drei Jahre werden neue Abgren-
zungsmerkmale festgelegt, sodass die 
ab 1.1.2019 geltenden Umsatz- und Ge-
winngrößen für den Prüfungsturnus 
2019 bis 2021 maßgebend sind. 

Für Handelsbetriebe gilt z. B. die nach-
folgende Klassifizierung. Dabei reicht 
es aus, dass eine der beiden Grenzen 
überschritten wird. Zum besseren Ver-
gleich sind auch die Umsatz- und Ge-
winngrößen ab 1.1.2016 (Prüfungstur-
nus 2016 bis 2018) aufgeführt:

Klassifizierung für Handelsbetriebe

Größenklasse Umsatz  
(in EUR)

Gewinn  
(in EUR)

Großbetrieb
ab 1.1.2016
ab 1.1.2019

8.000.000
8.600.000

310.000
335.000

Mittelbetrieb
ab 1.1.2016
ab 1.1.2019 

1.000.000
1.100.000

62.000
68.000

Kleinbetrieb
ab 1.1.2016
ab 1.1.2019

190.000
210.000

40.000
44.000

Quelle | BMF-Schreiben vom 13.4.2018, Az. IV 
A 4 - S 1450/17/10001, unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 200762


